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Erklärung über den nicht vorhandenen Verdacht einer  
SARS-CoV-2-Infektion (Corona) bei der Teilnahme an einer 
Präsenzprüfung der Fakultät Maschinenbau 
(Ohne diese unterzeichnete Selbsterklärung ist die Teilnahme an der Prüfung nicht möglich.) 

 
Ich bestätige hiermit nach bestem Wissen und Gewissen, dass ich: 
1. keine Symptome verspüre, die Anzeichen für eine SARS-CoV-2 COVID-19 Infektion 

(Corona Virus) darstellen (Symptome: Husten, Fieber, Schnupfen, Pneumonie, Störung des 
Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und 
Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) und nicht anderweitig erklärbar sind; 

2. innerhalb der letzten 14 Tage nicht positiv auf das Corona-Virus getestet wurde; 
3. nicht unter einer behördlich angeordneten Quarantäne stehe; 
4. nicht innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer erwiesenermaßen mit dem Corona 

Virus infizierten Person hatte; 
5. die Corona-Schutzmaßnahmen und den Hygieneplan der Hochschule sowie die Hinweise 

zum Prüfungsablauf auf den Internetseiten der Fakultät Maschinenbau gelesen habe. 
Ich erkläre mich ebenfalls damit einverstanden, dass diese Erklärung gemäß der 
„Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie“ nach Abschluss der 
Prüfung für mindestens 3 Wochen aufbewahrt sowie der zuständigen Behörde auf Verlangen 
vorgelegt wird.  
 
Personen, die während der Prüfung spontan ausgeprägte Symptome zeigen, müssen sofort 
eine Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen und den Prüfungsraum verlassen.  
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die o.g. Erklärung. Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder 
vollständig aus. Bitte vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht.  
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